
Übermittlungssperre von persönlichen Daten 
 
Gegen einzelne Datenübermittlungen der Meldebehörde kann  
Widerspruch erhoben werden. Sofern Sie Widerspruch erheben,  
gilt dieser jeweils bis zum Widerruf! 
Bereits beantragte Übermittlungssperren behalten Ihre Gültigkeit! 
Bitte kreuzen Sie die jeweilige Datenübermittlung an, welcher Sie widersprechen. 

___________________________________________________________________ 
 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 

Personalmanagement der Bundeswehr 
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit (i.V.m.)  
§ 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen. 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m. § 42 Abs. 2 BMG 
widersprechen. 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen 

im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG 
widersprechen. 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- und 

Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG 
widersprechen. 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG 
widersprechen. 

 
Name Vorname: …………………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum: …………………………………………………………………………….. 
 
Anschrift: …………………………………………………………………………………… 
 
Information nach Art. 13 der EU - DGSVO:  

(angegebene Artikel (Art.) beziehen sich auf die EU - DSGVO) 
 
Die Stadtverwaltung Ronneburg, Markt 1/2, 07580 Ronneburg speichert die vorgenannten Daten im 
Melderegister der Stadt Ronneburg. Mit dem Antrag der Übermittlungssperre stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer 
Daten zu. Sie haben das Recht Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen (Art. 21); 
Auskunft über die gespeicherten Daten zu beantragen (Art. 15); sowie bei deren Unrichtigkeit eine Berichtigung 
(Art. 16) oder bei unzulässiger Speicherung die Löschung (Art. 17) der Daten zu fordern und sich ggf. beim 
Landesbeauftragten für Datenschutz zu beschweren (Art. 13). Dieser Antrag bzw. die Daten werden 10 Jahre 
aufbewahrt bzw. gespeichert. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich für das Melderegister der Stadt 
Ronneburg. Eine darüber hinaus gehende Weiterverarbeitung bzw. Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 
 
Datum: ………………………   
 
 
_____________________________           _____________________________ 
Unterschrift der meldepflichtigen Person und Unterschrift des Ehegatten bei Ehejubiläen 
oder einer Person mit Betreuungsvollmacht 


